
Anthropoi Selbsthilfe
in
Einfacher Sprache





Hallo!

Wir möchten uns vorstellen.

Wir sind Anthropoi Selbsthilfe.

Und wir möchten Sie gerne kennen lernen!

Denn Sie stehen bei unserer Arbeit im Mittelpunkt.

Gemeinsam sind wir stark.





Anthropoi Selbsthilfe? — Wissen Sie, was wir machen?

Wir sind ein Selbsthilfe-Verein.

Eltern haben ihn vor über 40 Jahren gegründet:
Ihre Töchter und Söhne sollten mehr Hilfe und Unterstützung bekommen.

Es ist seitdem viel erreicht worden.

Heute haben Sie und andere Menschen mit Assistenzbedarf
gleiche Rechte wie alle.

Diese Rechte müssen jetzt auch im Leben umgesetzt werden.

Dafür setzen wir uns ein, sehr gerne mit Ihnen zusammen!

Das nennt man: Interessenvertretung.

Übrigens: Das Wort „Anthropoi“ heißt „Menschen“.





Warum wollen wir Sie kennen lernen?

Wir setzen uns für die Interessen von Menschen mit Assistenzbedarf ein.

Aber nur Sie können uns sagen, was Sie selbst wollen.

Wir möchten Ihnen zuhören.

Wir möchten Ihre Wünsche und Vorstellungen für Ihr Leben hören.

Nur so können wir uns gut für Sie einsetzen.

Wenn nötig, sprechen wir für Sie, damit Sie auch gehört werden.

Eine Stimme allein wird oft nicht gehört.

Aber viele Stimmen werden gehört.





Für welche Ziele setzt sich denn Anthropoi Selbsthilfe ein?

Anthropoi Selbsthilfe möchte, dass es allen Menschen mit Assistenzbedarf
und ihren Familien gut geht.

Menschen mit Assistenzbedarf sollen nach ihren eigenen Vorstellungen
leben können.

Sie sollen selbst entscheiden:

Wo sie wohnen und was sie arbeiten möchten.

Dazu sollen sie alle nötige Hilfe und Unterstützung bekommen.

Soviel Selbstbestimmung wie möglich,

soviel Unterstützung wie nötig!





Und wie erreicht Anthropoi Selbsthilfe diese Ziele?

Wir arbeiten mit anderen Interessen-Vertretungen und Vereinen zusammen,
um unsere Ziele zu erreichen.

Wir reden mit Menschen aus der Politik.

Das ist nicht immer leicht.

Das machen Fachleute.

Unsere Fachfrau ist Rechtsanwältin in Berlin.

Sie geht zu den Politikern und redet mit ihnen.

Denn: Gemeinsam sind wir stark!
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Bundesvereinigung Selbsthilfe im anthroposophischen Sozialwesen e. V.

VORSTAND AKTUELL

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde,

ein außergewöhnlich heißer und trockener Sommer liegt

hinter uns. Zwar bot er uns die Möglichkeit zu vielfäl-

tigen Aktivitäten im Freien, diese waren aber aufgrund

der Hitze oft nur in den Morgen- und Abendstunden

oder eingeschränkt möglich. Nicht wegen eines einzigen

heißen Sommers, aber deutlich erkennbar an den lang-

jährigen Beobachtungen ändert sich unser Klima.

Aber dies ist nicht die einzige Änderung, die gerade

abläuft. Auch die Umsetzung des Bundesteilhabegeset-

zes (BTHG) ist nun in vollem Gange. Auf die sich dar-

aus ergebenden gravierenden Neuerungen zu Beginn des

Jahres 2020 haben wir Sie bereits mehrfach hingewiesen

und setzen dies in dieser Ausgabe von informiert! fort.

Unsere sozialpolitische Sprecherin RAin Beatrice Nolte

beschreibt die nächsten Schritte, die in diesem Zusam-

menhang für unsere Angehörigen mit Assistenzbedarf

und uns anstehen. Sie verweist auf die Bedeutung, die

wir als rechtliche BetreuerInnen unserer Angehörigen mit
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Assistenzbedarf dabei haben und macht Vorschläge, wie

alle Beteiligten sich am besten darauf vorbereiten. Lesen

Sie bitte aufmerksam ihren Beitrag und fangen Sie an,

sich intensiv mit den Aufgaben auseinanderzusetzen, die

auf Sie im nächsten Jahr zukommen!

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und Ihnen

und Ihren Angehörigen einen schönen und etwas küh-

leren Herbst. Und lesen Sie sich, sofern Sie dies nicht

bereits getan haben, unsere bereits vorliegenden Ausga-

ben der BTHG-Info Serie durch.
Ihr Volker Hauburger

REIHE BTHG-INFO

(AL) Mit informiert! Ostern und Johanni 2018 sind

BTHG-Info Nr. 1 und Nr. 2 erschienen. Beide Ausga-

ben können bei Bedarf in gedruckter Form kostenfrei

in der Beratungsstelle von Anthropoi Selbsthilfe bestellt

werden oder als pdf-Datei heruntergeladen werden unter

anthropoi-selbsthilfe.de/service/bundesteilhabegesetz/.

Mit informiert! Weihnachten 2018 wird das nächste

BTHG-Info Nr. 3 erscheinen zum Thema „Gesamtplan-

verfahren“.

In der informiert!-Ausgabe, die Sie gerade in der Hand

halten, finden Sie den Artikel „Wie weiter mit dem Bun-

desteilhabegesetz (BTHG)?“.

Und in PUNKT UND KREIS Michaeli ist der Arti-

kel „Mitwirkung im Gesamt-Plan-Verfahren“ in Einfacher

Sprache zu finden.

Juni 2018
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BTHG-Info Nr. 2

Änderungen bei der Heranziehung von Geldvermögen 

des Leistungsberechtigten – Schonvermögen
Informationen zum Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Mit dem Bundesteilhabegesetz und den begleitenden Gesetzesreformen wurden Änderungen bei der Heranziehung von 

Einkommen und Vermögen eingeführt. Dieses Infoblatt beschäftigt sich vorrangig mit den Änderungen bei der Ver-

mögensheranziehung. Der Vermögensschonbetrag beim Bezug von Grundsicherung  wurde auf 5.000 Euro angehoben. 

Deutlich weiter geht die Erhöhung der Schonbeträge für die Eingliederungshilfe. Bei der Eingliederungshilfe darf zu-

dem zukünftig – ab 2020 – das Partnereinkommen nicht mehr herangezogen werden. Wir haben die Änderungen im 

Rahmen unserer Mitgliederinformation informiert! dargestellt. Die Informationen werden im Folgenden mit einigen 

Ergänzungen hier nochmals zusammengefasst.

Hinweis: Wenn in diesem Infoblatt von „Grundsicherung“ die Rede ist, sind damit immer Leistungen der Grundsiche-

rung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII gemeint, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes benannt 

wird. Je nach Bundesland unterschiedlich sind die zuständigen Ämter für Grundsicherung und Eingliederungshilfe.

Die aufgeführten Gesetze finden Sie im Internet unter www.gesetze-im-internet.de.

Wie immer freuen wir uns über Ihre Berichte zu dem Thema. Vielleicht sind Ihre Erfahrungen für andere hilfreich. Ins-

besondere sind wir an Rückmeldungen interessiert bezüglich der Einstufung von Geldgeschenken als Einkommen und 

ob eine Anrechnung als Einkommen im Einzelfall über einen oder sechs Monate gestreckt wird.

Melden Sie sich gerne unter recht@anthropoi-selbsthilfe.de.

1. Grundsatz der Nachrangigkeit der Sozialhilfe

Das SGB XII, in dem die Grundsicherung bei Erwerbsmin-

derung und im Alter geregelt ist sowie derzeit auch noch 

bis 2020 die Eingliederungshilfe, sieht vor, dass das gesamte 

„verwertbare“ Vermögen eingesetzt wird, bevor ein An-

spruch auf Sozialleistungen besteht (vgl. § 90 SGB XII Ein-

zusetzendes Vermögen). Insoweit ist zunächst das nicht 

verwertbare Vermögen geschützt. Hierunter fallen ins-

besondere die Gestaltungen der Vor- und Nacherbschaft, 

die das sogenannte Behindertentestament prägen.

Leistungen der Sozialhilfe sind in der Regel davon ab-

hängig, dass der Berechtigte nicht aus anderen Quellen 

Anspruch auf Leistung hat (z. B. Pflegekasse) oder die 

notwendigen Leistungen nicht aus eigenen Mitteln finan-

zieren kann (vgl. § 2 SGB XII Nachrang der Sozialhilfe).

Grundsicherungsleistungen werden stets vom Vorhan-

densein eines eigenen Einkommens oder Vermögens ab-

hängig gemacht. Bei der Eingliederungshilfe gibt es einige 

Leistungen, die vermögensunabhängig gewährt werden. 

Hierzu gehören insbesondere die Leistungen zur Teilha-

be am Arbeitsleben und in Werkstätten. Größtenteils ist 

jedoch in weitem Rahmen zunächst eigenes Einkommen 

und Vermögen einzusetzen, bevor ein Anspruch auf Ein-

gliederungshilfe besteht. Der Vermögenseinsatz ist aller-

dings nicht unbeschränkt, es gibt geschützte Vermögens-

positionen.

2. Geschütztes Schonvermögen

März 2018
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BTHG-Info Nr. 1

Bundesteilhabegesetz und begleitende Gesetze –  

was kommt auf uns zu? 

Informationen zum Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Das Bundesteilhabegesetz und weitere zeitgleich Ende 2016 beschlossene Gesetze bringen tiefgreifende Veränderungen 

im Recht der Teilhabeleistungen, die in den nächsten Jahren bis 2023 wirksam werden. Was kommt auf Menschen mit 

Behinderungen als Leistungsberechtigte und ihre Angehörigen und gesetzlichen Betreuer zu? Welche Regelungen gelten 

zukünftig und wie müssen die neuen Rechte geltend gemacht werden?

Das vorliegende Papier soll eine Übersicht bieten zu den Punkten, die durch die betroffenen Menschen und ihre An-

gehörigen besonders zu beachten sein werden.

Die Umsetzung des neuen Rechts liegt derzeit weitgehend bei den Bundesländern. Einige der künftigen Neuregelungen 

werden vorab im Rahmen von Modellprojekten getestet, während das bisherige Recht weiter gilt. Vieles ist derzeit noch 

unklar, insbesondere bei den Regelungen, die erst ab 2020 greifen werden.

Anthropoi Selbsthilfe wird daher zu einzelnen Themen nach und nach weitere Informationsblätter vorbereiten, 

die in 2018 und 2019 veröffentlicht werden.

Wir informieren Sie dazu in informiert! (unserer Beilage zu PUNKT UND KREIS), über unseren monatlich erscheinen-

den digitalen Newsletter sowie auf unserer Webseite www.anthropoi-selbsthilfe.de.

Themenübersicht

• Einführung
• Allgemeiner Behinderungsbegriff und Zugang zu Leistungen

• Personenzentrierung – Trennung der Leistungen 

• Antragserfordernis, insbesondere Antragstellung Grundsicherung und Fachleistung

• Neue Instrumente der Bedarfsermittlung

• Wunsch- und Wahlrecht

• Verfahrensrecht Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren

• Schnittstelle Eingliederungshilfe und Pflege

• Heranziehung von Einkommen und Vermögen 

• Beratung für Betroffene

Dieses Merkblatt soll einen ersten Überblick bieten über wesentliche Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz und beglei-

tender Gesetze. Trotz großer Sorgfalt bei der Erstellung der Information können Irrtümer oder missverständliche Darstellungen 

im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts kann daher keine Gewähr über-

nommen werden. Eine Haftung wird ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie zudem, dass ein allgemeines Merkblatt eine individuelle Beratung durch die Ansprechstellen der Leistungs-

träger, andere Beratungsstellen oder gegebenenfalls auch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt nicht ersetzen kann.



Wie informiert Anthropoi Selbsthilfe?

Es gibt Informationen in einfacher Sprache. Nur für Sie!

In der Zeitschrift PUNKT UND KREIS schreiben auch Menschen
mit Assistenzbedarf.

Es gibt dort auch Beiträge in einfacher Sprache und zum Anhören.

Neugierig?

Schnell mal ins Internet schauen!

www.anthropoi-selbsthilfe.de





Welches Bildungs-Angebot hat Anthropoi Selbsthilfe für Sie?

Anthropoi Selbsthilfe bietet mittelpunkt-Schreibwerkstätten
in den LebensOrten an.

Hier lernen Sie das Kreative Schreiben kennen.

Sie finden die Worte für das, was Ihnen wichtig ist.

Laden Sie unsere Schreibwerkstatt doch einfach einmal ein.

Das mittelpunkt-Projekt der Anthropoi Selbsthilfe wird gefördert 
durch Stiftung Lauenstein.

www.mittelpunktseite.de





Möchten Sie Mitglied bei Anthropoi Selbsthilfe werden?

Gerne!

Wir freuen uns auf Sie!

Sie sind auf unserer Mitglieder-Versammlung herzlich willkommen.

Sie können Fragen stellen und Ihre Wünsche und Vorstellungen ansprechen.

Wir werden sie mit Ihnen bearbeiten und zusammen nach Lösungen suchen.

Wirken Sie mit!





Und wie können Sie Anthropoi Selbsthilfe erreichen?

Anthropoi Selbsthilfe hat eine Beratungs- und Geschäftsstelle in Berlin.

Hier können Sie Fragen stellen.

Hier bekommen Sie Informationen und wichtige Adressen.

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.

Sie werden erwartet!
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